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▶ neueschulmensen
alsaugenschmaus

Gleich an fünf Schulen wird
in den Ferien an einer neuen
Mensa gebaut. Insbesondere
der Erweiterungsbau für das
Gymnasium St. Leonhard
entpuppt sichmit seiner
spiegelnden Fassade als wah-
rer Augenschmaus. Mehr als
10Millionen Euro werden an
den Schulen investiert.

▶ tivoliwird zum
großen Freiluftkino

▶ FDPkritisiert zu
breitenradweg

im lokalteil Lebensgefahr:
Mann inAachen
vonBus überrollt
Aachen. Lebensgefährliche Verlet-
zungenhat ein 72 Jahre alterMann
gestern Abend bei einem Unfall in
Aachen erlitten. In der Elsassstraße
im Ostviertel war er von einem Li-
nienbus erfasst, überrollt und un-
ter dem Fahrzeug eingeklemmt
worden. Zahlreiche Passanten wa-
ren Augenzeugen des schreckli-
chen Geschehens. Wie es zu dem
Unfall kam, konnte die Polizei ges-
ternnochnicht sagen.Der Busfah-
rer erlitt einen schweren Schock.
(stm) ▶ Lokales

Tod von Jenny
Böken landet
inKarlsruhe
Aachen.Der Todesfall Jenny Böken
beschäftigt jetzt Karlsruhe. Nach
dem Scheitern einer Erzwingungs-
klage, die von dem Schleswig-Hol-
steinischen Oberlandesgericht
(OLG) im Juni zurückgewiesen
wurde, soll jetzt das Verfassungsge-
richt den damit versperrten
Rechtsweg erneut öffnen. Denn
der Aachener Anwalt der Eltern,
Rainer Dietz, sieht massiv die Er-
mittlungen im Fall der im Septem-
ber 2008 auf dem Segelschulschiff
Gorch Fock über Bord gegangenen
Offiziersanwärterin behindert. Die
Eltern wollen, dass der Schiffsarzt
und der ehemalige Kapitän Nor-
bert Schatz wegen fahrlässiger Tö-
tung angeklagtwerden.Nach einer
Einstellungsverfügung der Gene-
ralstaatsanwaltschaft hatte Dietz
eine Erzwingungsklage einge-
reicht. Ihre Zurückweisung sei „ju-
ristisch mangelhaft“, erklärte
Dietz gestern. (wos) ▶ Seite 5

Rauchmelder
sollen inNRW
Pflicht werden
Düsseldorf. Rauchmelder sollen
noch in diesem Jahr für Neubau-
ten inNordrhein-Westfalen Pflicht
werden. Ein entsprechendes Ge-
setz werde im Herbst in den Land-
tag eingebracht, bekräftigten Lan-
desbauminister Michael Groschek
und NRW-Innenminister Ralf Jä-
ger (beide SPD). Für bestehende
Wohnungen soll es Übergangsfris-
ten geben.Die Bewohner sollen für
Installation und Wartung verant-
wortlich sein.

„Rauchmelder sind Lebensretter
und gehören in jede Wohnung“,
betonten die Minister anlässlich
des bundesweiten Rauchmelder-
tags heute. Jäger hatte die Geset-
zesnovelle bereits angekündigt, als
im Januar bei einem verheerenden
Brand inAachendrei kleineKinder
starben. (dpa)

Anklage gegen
Nideggenerin
wegenBetrugs
Nideggen.Wegen Betruges und In-
solvenzvergehen hat die Staatsan-
waltschaft Aachen Anklage gegen
eine ehemalige Geschäftsführerin
(49) aus Nideggen erhoben. Deren
Firmahatte Kapitallebensversiche-
rungen aufgekauft, den Verkäu-
fern aber nur einen Teil des Kauf-
preises ausbezahlt. Die vereinbarte
Zahlung der Restsumme in jährli-
chen Raten stellte die Firma An-
fang 2009 ein. In weit über 500
Fällenwarten dieGeschädigten bis
heute auf ihr Geld. Der Gesamt-
schaden liegt bei mehr als zwei
Millionen Euro. Die Beschuldigte
sitzt in U-Haft. Sie bestreitet die
Vorwürfe. (sim) ▶ Seite 5

tagesmütter
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AKW Tihange ist
seit Jahren leck
Lüttich.Das Atomkraftwerk Ti-
hange bei Lüttich ist seit Jahren
leck. Aus einemKühlbehälter,
in dem abgebrannte Brennele-
mente lagern, laufen nach An-
gaben der belgischen Atomauf-
sicht täglich zwei Liter leicht ra-
dioaktiv belastetesWasser aus.
Als mögliche Ursache gelten
Haarrisse. Nach einem Bericht
der niederländischen Tageszei-
tung „De Limburger“ ist das
Problem Betreiber Electrabel seit
2005 bekannt. Jedoch sei es
nicht gelungen, die undichten
Stellen zu lokalisieren. (az)

EU-Gericht gibt
altes Saatgut frei
Brüssel. Europas Bauern dürfen
selbst Saatgut aus alten, amtlich
nicht zugelassenen Pflanzensor-
ten herstellen und vermarkten.
Das stellt der Europäische Ge-
richtshof fest und kassiert eine
EU-Richtlinie, die dies verboten
hatte. Das Urteil ist eine
Schlappe für Saatgutkonzerne
wie Bayer, die denMarkt domi-
nieren. Jetzt dürfen Bauern ihr
selbst angebautes Getreide wie-
der aussäen und auch verkau-
fen. (dpa)▶Wirtschaft

Familienanzeigen

Heute im Produkt Lokales

▶Wetter Bunte Seite RWTH-Professorin Ulrike Meyer: „Es gibt keinen
Anlass, an der grundsätzlichen Zuverlässigkeit zu
zweifeln.“ Dennoch empfiehlt sie Maßnahmen.

Sicherheitslücke
bei EC-Karten:
Nur keine Panik!

Von thomas thelen

Aachen. Ist der Zahlungsverkehr
mit EC-Karten tatsächlich so si-
cher, wie gerne behauptet wird?
Ein Test von IT-Experten im Auf-
trag des ARD-Magazins „Monitor“
lässt zumindest Zweifel aufkom-
men, denn beim Bezahlenmit EC-
Karten im Handel konnten die IT-
Experten eine gravierende Sicher-
heitslücke nachweisen. Es sei in
dem Test gelungen, EC-Kartenda-
ten samtGeheimnummern anden
Kassen-Terminals eines Anbieters
auszulesen, erklärten die Tester.
Mit den gehackten Kartendaten
und Geheimnummern könnten
Kriminelle neue EC-Kar-
ten herstellen, um dann
imAuslandGeld abzuhe-
ben, warnten die IT-Ex-
perten. Die Betrüger
könnten aus der Ferne ei-
nen Virus auf dem Gerät
installieren und so die
Nummern mitlesen oder
Transaktionen verfolgen.
Der Test war für das TV-
Magazin an Originalgeräten unter
Aufsicht vonGutachtern versuchs-
weise durchgeführt worden.

300 000Geräte im Einsatz

Das ausgelesene Gerät stammt
vom Branchenführer VeriFone.
Rund 300 000 dieser Geräte stehen
in deutschen Geschäften für den
bargeldlosen Zahlungsverkehr mit
der EC-Karte bereit.

IT-Experte KarstenNohl vonder
Firma Security Research Labs hält
die Sicherheitslücke für groß: „An-
ders als bei Skimming, wo Krimi-
nelle einzelne Geldautomaten be-

lagernmüssen, könntenhier theo-
retisch viele Terminals auf einmal
gehackt werden“, bestätigte er in-
zwischen die Sicherheitslücke.
Man sei bereits dabei, für die Kar-
tengeräte „ein Softwareupdate zu
erstellen“, um die „Verwundbar-
keit“ zu beheben.

Ulrike Meyer, Professorin für IT-
Sicherheit an der RWTH Aachen,
warnt gegenüber unserer Zeitung
vor Panikmache und spricht von
einer „extrem theoretischen Mög-
lichkeit des Kartenbetrugs“. „Da
muss schon viel zusammenkom-
men, es gibt keinen Anlass, an der
grundsätzlichen Zuverlässigkeit
des elektronischen Zahlungsver-

kehrs zu zweifeln“, sagt Meyer.
Gleichwohl wundert sich die Pro-
fessorin, dass imkonkreten Fall die
Sicherheitslücke imZuge der Zerti-
fizierung der Geräte nicht aufge-
deckt worden sei. „Es müssen jetzt
eine ganze Reihe Dinge passieren,
an verschiedenen Fronten. Zumei-
nen ist der Hersteller von dem EC-
Terminal gefragt, dass er versucht,
diese existierende Lücke zu pat-
chen.Wenn das nicht möglich ist,
müssen natürlich neue Geräte ver-
teilt werden. Langfristig muss ge-
schaut werden, was in dem Zertifi-
zierungsprozess fehlgeschlagen
ist.“ ▶ Kommentar Seite 4

Papst-Anwalt Gernot Lehr nimmt im AZ-Interview Stellung zur umstrittenen Satire im Magazin „Titanic“

„Eswar ausschließlich dieHerabsetzung seiner Person“
Von BernD mathieu

Aachen. Papst Benedikt XVI. hat
über seinenBonner AnwaltGernot
Lehr vor dem Landgericht Ham-
burg eine einstweilige Verfügung
gegen das Satiremagazin „Titanic“
erwirkt und weitere rechtliche
Schritte eingeleitet. Lehrwertet die
Abbildungen als „einen höchst-
persönlichen Angriff auf den
Papst, der ausschließlich die Her-

absetzung seiner Person bewirkt“.
Es gebe keinen sachlichen An-
knüpfungspunkt, der die Darstel-
lungen rechtfertigen könnte.

Der Sprecher der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Matthias Kopp,
sagte, dass das Titelbild und die
Rückseite der beanstandeten Aus-
gabe rechtswidrig seien. Für den
renommierten Bonner Anwalt
Lehr, der auch den ehemaligen
Bundespräsidenten Christian

Wulff vertritt, ist klar, dass kein
Mensch eine „solche massive Per-
sönlichkeitsverletzung hinneh-
menmuss, auch nicht in Form des
Versuches einer Satire.“Demange-
kündigten Widerspruchsverfah-
ren vor demLandgerichtHamburg
sehen Lehr und Kopp „mit großer
Gelassenheit“ entgegen. „Wir sind
sehr zuversichtlich, dass die Ge-
richte diese rechtliche Bewertung
bestätigen werden.“

Auf dem beanstandeten Titel-
bild sieht man den Papst mit einer
Soutane, die im Schritt mit einer
gelblichen Flüssigkeit verschmutzt
ist. Die Schlagzeile dazu lautet:
„Halleluja im Vatikan – die un-
dichte Stelle ist gefunden.“ Im In-
terview nimmt Lehr generell Stel-
lung zum Problem der Persönlich-
keitsverletzung vor dem Hinter-
grund derMedien-Konkurrenz.

▶ Seite 6, Kommentar Seite 4

Der ungeklärte Tod eines Erkelenzer Augenarztes lag schon bei den Akten. Jetzt gibt es neue Spuren.

ImMordfall Schmitzwirdwieder ermittelt
Von marlon gego

Aachen/Hückelhoven. Im Fall des
ermordeten Augenarztes Udo
Schmitz gibt es eine neue Spur. Die
Mönchengladbacher Staatsan-
waltschaft hat deswegen die ver-
gangenes Jahr schon eingestellten
Ermittlungen wieder aufgenom-
men. Entsprechende Informatio-
nen unserer Zeitung bestätigte die
Ermittlungsbehörde gestern auf
Anfrage.

Der damals 51 Jahre alte Udo
Schmitz aus Erkelenz war am 9. Ja-
nuar 2010 auf einem Parkplatz bei

Erkelenz-Immerath mit mehr als
40 Schüssen aus einer Maschinen-
pistole erschossen worden.

Auch „AktenzeichenXY“ half nicht

Der einzige dieses Mordes je Ver-
dächtigte ist der ehemalige
Hückelhovener Politiker Manfred
H. (57). Der bis zur Einstellung des
Ermittlungsverfahrens für den Fall
zuständige Staatsanwalt schätzte
Manfred H.s Alibi für die Tatzeit
nach anfänglichen Ungereimthei-
ten jedoch als glaubwürdig ein.
Hinweise auf einen anderenmögli-

chen Täter gingen nicht ein, auch
dann nicht, als die ZDF-Sendung
„Aktenzeichen XY . . . Ungelöst“
den Fall im Sommer 2010 themati-
sierte. Nach den bisherigen Unter-
suchungen ist allerdings davon
auszugehen, dassUdo Schmitzmit
einer Maschinenpistole erschos-
senworden ist, dieManfredH. ihm
verkauft hatte. Von derWaffe fehlt
bis heute jede Spur.

Wegen der illegalen Beschaf-
fung dieser Maschinenpistole und
weiterer Waffen und des Besitzes
einer Bombe wurde der Frührent-
nerH. imFrühjahr zu einer Bewäh-

rungsstrafe von einem Jahr und
zehnMonaten verurteilt. SeinAmt
als Fraktionsvorsitzender der Lin-
ken im Rat der Stadt Hückelhoven
musste er daraufhin niederlegen.
Obdiewieder aufgenommenenEr-
mittlungen sich erneut gegen
Manfred H. richten, möchte die
nunmit demFall befasste Staatsan-
wältin „zum jetzigen Zeitpunkt
noch nichtmitteilen“.

Die Familie des ermordeten Au-
genarztes hat für Hinweise, die zur
Überführung des Täters führen,
eine Belohnung in Höhe von
20 000 Euro ausgesetzt.

„Das ist eine extrem
theoretische Möglichkeit des
Kartenbetrugs.“
ULRiKE MEYER, PRofESSoRin füR
iT-SicHERHEiT An dER RWTH AAcHEn

Bei einem der schwersten Unglücke
in den französischen Alpen hat eine
Lawine am Montblanc-Massiv neun
Menschen, darunter drei Deutsche,
in den Tod gerissen. Vier zunächst
vermisste Alpinisten meldeten sich

noch amAbend. Als mögliche Ursa-
che des Unglücks gilt eine 40 Zenti-
meter dicke Eisplatte. Sie könnte
gebrochen sein und damit die La-
wine ausgelöst haben, hieß es.
(dpa) ▶ Seite 7

Lawine am Montblanc: Neun Tote
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im Gespräch mit FH-studierenden berichtet landgerichtspräsident StefanWeismann über erfahrungen und Konflikte zum spannungsfeld Medien und Recht

Was zählt zuerst: die Person oder die Pressefreiheit?
Aachen. Tagtäglich sind wir von
Medien umgeben. Die Informati-
onsflut wächst stetig. Dabei gera-
ten auch Informationen an die Öf-
fentlichkeit, die nicht dafür be-
stimmt sind. Dies betrifft nicht
nur Prominente, sondern jeden
und kann ungeahnte Konsequen-
zennach sich ziehen.Wie sieht die
gesetzliche Regelung aus und wie
gestaltet sie sich in der Praxis? Um
diesen Fragen auf denGrund zu ge-
hen, trafen sich die FH-Studenten
Christoph Reinartz, Hans-Christian
Katz, Roland Adrian und Daniel Pet-
schok zu einem Interviewmit dem
Präsidenten des Aachener Landge-
richts Dr. StefanWeismann und der
PressedezernentinDaniela Krey.

Welche aufgaben gestalten ihren
arbeitsalltag?

Weismann: Ichhabe zwei Personen
in meiner Brust, die des Richters
und die des „Verwaltungsbeam-
ten“. Die Tätigkeit als Richter in ei-
ner Kammer für Zivilrechtstreitig-
keiten macht nur einen kleinen
Teil meiner Arbeit aus. Den größ-
ten Teil macht die Verwaltung des
Landgerichtsbezirks Aachen aus.
Das sind rund eine Million Ge-
richtseingesessene, rund 1100
Mitarbeiter und insgesamt rund
180 Richter, davon ein Teil in Teil-
zeit. Der Landgerichtsbezirk um-
fasst acht Amtsgerichte und das
Landgericht. In der Verwaltungs-
arbeit geht es um den
Haushalt, die Gebäude,
Personal und sonstige
Behördenangelegenhei-
ten. Meine Arbeitszeit
kann man in 90 Prozent
Verwaltung und 10 Pro-
zent Rechtsprechung
aufteilen.

Welche Vergehen wer-
den am häufigsten am aachener
landgericht behandelt?

Weismann: Grundsätzlich befasst
sich in Deutschland die Justiz zu
etwa 25 Prozent mit Strafsachen
und zu 75 Prozentmit Zivilsachen
im weitesten Sinne. Durch das
Dreiländereck, in dem wir liegen,
ist dies etwas anders. Bei uns wer-
den mehr und umfangreichere
große Strafsachen behandelt. Als
Beispiel kann das Verbot der Can-
nabisplantagen in den Niederlan-
den genannt werden. Dadurch
sind die Täter nach Deutschland
gewichen, obwohl der Anbau auch
hier verboten ist. Aufgrund dessen
gibt es am Landgericht Aachen
zum Beispiel große Cannabispro-
zesse.

Gab es am aachener landgericht
auch schon Fälle bezüglich des per-
sönlichkeitsrechts?

Weismann: Da muss man unter-
scheiden. Zum einen gibt es Ver-
fahren mit Persönlichkeitsrechts-
verletzungen. Zivilstreitigkeiten,
in denen sich jemand gegen eine
Publikation in Zeitung oder Inter-
net wehrt. Fälle dieser Art gab es

bereits in Aachen. Zum anderen
können Persönlichkeitsbeein-
trächtigungen auch durch die Be-
richterstattung über Verfahren
entstehen. Dies können Strafver-
fahren und Zivilverfahren sein.
Beispielsweise wurde jüngst im
„Spiegel“ über ThomasMiddelhoff
berichtet. In dem Artikel wurde
süffisant geschrieben, dass es ein
Zivilverfahren gebe, in demder Be-
sitzer einer Jacht von Herrn Mid-
delhoff den monatlichen Preis für
das Chartern einklagt und dieser
wohl nicht zahlen könne. Dies be-
einträchtigt natürlich sein Persön-
lichkeitsrecht. Der Ausgleich zwi-
schen Persönlichkeitsrecht und
Pressefreiheit ist ein schwieriges
Thema. Letztere hat eine überaus
wichtige Funktion in der Gesell-
schaft. Dies sehen wir an totalitä-
ren Staaten, in denen die Presse-
freiheit eingeschränkt ist. Die Ge-
sellschaft undder Rechtsstaat kön-
nen sich dort nicht so entwickeln,
wie wir dies bei uns als selbstver-
ständlich ansehen. Für die politi-
sche Kultur einer freiheitlichen
Gesellschaft ist dies aber unab-
dingbar notwendig.

Geben sie uns bittemal ein Beispiel
für einen ungewöhnlichen Fall, der
das persönlichkeitsrecht betraf.

Weismann:AmAmtsgericht hatten
wir vor einiger Zeit einen Fall in
der Eifel. Dort traf ein mit einem

festenWeltbild ausgestattetes älte-
res Vermieterehepaar auf ein rela-
tiv freizügig orientiertes, junges
Pärchen. Es wurden von den Ver-
mietern Fotos von Gartenpartys
und dem freizügigen Sonnenba-
den angefertigt, um eine Kündi-
gung vorzubereiten. Dagegen hat
sich die junge Frau dann gericht-
lich zur Wehr gesetzt. Persönlich-
keitsrechtsverletzungen betreffen
Frau Krey und mich aber auch in
Verwaltungsdingen besonders bei
der Frage, wie wir die Öffentlich-
keit über Strafverfahren informie-
ren. Wir haben auf der einen Seite
ein Informationsbedürfnis der Öf-
fentlichkeit, auf der anderen Seite
aber auch den Schutz der Persön-
lichkeit eines Täters.Wir informie-
ren Rundfunk und Presse über ein
Ermittlungsverfahren erst, wenn
eine hohe Wahrscheinlichkeit ei-
ner Verurteilung vorliegt. So ver-
meiden wir Vorverurteilungen be-
kannter Persönlichkeiten.

Krey: Bis die Anklage erhoben ist,
sind die Pressedezernenten der
Staatsanwaltschaften dafür verant-
wortlich, eine Pressemitteilunghe-

rauszugeben. Sie entscheiden, ob
sie Namen oder auch Details, die
eine Identifizierung der Person zu-
lassen, nennen. Sobald die Ankla-
geschrift bei uns eingeht, geht die
Pressearbeit auf uns über. Dann
wägen wir ab, wie viel Informati-
onsbedürfnis die Öffentlichkeit
hat unddanndie Presse informiert
werden darf. Dies hängt vom Ein-
zelfall und insbesondere den Vor-
würfen und der Person ab.

Dies wäre aus ihrer sicht natürlich
der idealfall, wenn nicht bereits vor
dem ermittlungsverfahren etwas zu
den Medien durchsickern würde.

Weismann: Man erinnere sich nur
an den Fall des Sexualstraftäters
Karl D. aus Randerath und die De-
monstrationen, die dort stattge-
funden haben. Die Familie hat
Schäden dadurch erlitten. Dort lag
ein schwieriges Spannungsverhält-
nis vor. Natürlich gibt es die Ängste
der Bevölkerung, aber auch eine

komplizierte Rechtslage mit der
Frage, was mit dem Mann gesche-
hen soll. Die Bild-Zeitung titelte
damals: „Sexmonster in Rande-
rath“. Aus meiner Sicht ist es un-
verantwortlich, dassman so agiert.
Deshalb ist eine Zusammenarbeit
zwischen uns und denMedien be-
sonders wichtig.

Was halten sie von kalkuliertem
Rechtsbruch der Medien? also da-
von, dass Verleger oder Herausge-
ber persönlichkeitsverletzungen
und damit einhergehende strafen
in Kauf nehmen, um für aufsehen
zu sorgen und Kasse zu machen?

Weismann: Als Jurist und Richter
halte ich davon natürlich nichts.
Eine Gesellschaft kann nur funkti-
onieren,wenndiese sich anRegeln
hält. Wenn jemand nicht vorsich-
tig genug aus seinem Auto aus-
steigt und dem Nachbarn eine
Delle in selbiges stößt, würden
viele Leute einfachwegfahren. An-

derewiederummachendies nicht,
selbst wenn es nur ein Bagatell-
schaden ist. Was natürlich richtig
ist.Wenn es Ihr Autowäre,würden
Sie sich ja auch darüber aufregen.
Deswegen ist ein kalkulierter
Rechtsbruch aus Gewinnstreben
vollkommen falsch.

Muss sich die Justiz an den gesell-
schaftlichenWandel anpassen?

Weismann: Gesetze sind vom je-
weiligen – auch zeitgeistigen - Ver-
ständnis geprägt. Noch in den 70er
Jahren waren beispielsweise be-
stimmte homosexuelle Kontakte
unter Strafe gestellt. Heute gibt es
das Lebenspartnerschaftsgesetz,
das es homosexuellen Paaren er-
laubt zu heiraten. Dies zeigt an ei-
nem Beispiel den großen gesell-
schaftlichen Wandel, der durch
die Gesetze nachvollzogen wird.
Als weiteres Beispiel sei genannt:
Ein Ehemann konnte bis in die
1950er Jahre hinein die Arbeitsver-
träge seiner Ehefrau kündigen. Aus
heutiger Sicht zu Recht undenk-
bar. Gesetze spiegeln also auch im-
mer die jeweilige historische ge-
sellschaftliche Situation wider. Im
Wege der Rechtsfortbildung voll-
zieht die Rechtsprechung manch-
mal diesenWandel schon vor einer
formellen Gesetzesänderung
nach.

es gab in der presse Fotos vonHerrn
Wulff mit dem ehepaar Gerkens.
sind diese in dem Moment bereits
personen der zeitgeschichte und
dürfen abgelichtet werden?

Weismann: Ich würde sagen, dass
dies eine Grauzone ist. Herr Ger-
kens ist zwar ein Unternehmer,
aber war in der Öffentlichkeit
nicht bekannt. Nur weil er privat
mit Herrn Wulff irgendwo essen

ging, gehört er nicht zur Zeitge-
schichte. Man muss unterschei-
den, ob jemand privat essen geht
oder ob es etwas ist, was mit sei-
nemAmt zu tunhat. Dort fängt die
Unkalkulierbarkeit mancher
Rechtsprechungen an.

Wann nennt man einen Verurteil-
tenmit Namen? sowurde zumBei-
spiel in denMedien vor einigenMo-
naten über einen FDp-politiker be-
richtet, der wegen Missbrauchs an-
geklagt wurde. Die presse titelte
„FDp-politiker aus Monschau…“
und jeder in der stadt wusste so-
fort, wer gemeint ist.Wie gehtman
aus sicht des Gerichtes damit um?

Weismann: Bei der Verurteilung ist
der Name öffentlich, da die Sit-
zung dies auch ist.

Krey: Sobald das Verfahren läuft,
kann jeder an der Tür sehen, gegen
wen sich das Verfahren richtet.
Wir fragen uns also vorher, in wel-
chen Fällen ein überwiegendes In-
teresse der Presse besteht, die Na-
men zu erfahren. Es muss im Ein-
zelfall abgewogen werden.

Der renommierte Jurist aus Bonn spricht im interview auch über pflichten für Google, anonymität im internet und die Verantwortung von staatsanwälten

Gernot Lehr: „Das ist ein höchstpersönlicherAngriff auf denPapst!“
Wie beurteilen sie das als kompe-
tenter Fachanwalt: Werden unter
dem „Vorwand“ presse-und Mei-
nungsfreiheit zu häufig persönlich-
keitsrechte verletzt?

Lehr: Nach meinem Eindruck hat
sich derWettbewerb zwischen den
Redaktionen und der Karriere-
druck in den Redaktionen ver-
stärkt. Auf der Suche nach der
möglichst exklusiven Sensations-
story werden die Persönlichkeits-
rechte der Betroffenen und die
Sorgfaltsmaßstäbe für die journa-
listische Arbeit häufiger vernach-
lässigt. Das gilt übrigens nicht nur
für den Boulevardjournalismus. Es
wird häufig abgeschrieben, ohne
selbst zu recherchieren. Das merkt
man daran, mit welcher Ge-
schwindigkeit sich eine Falschmel-
dung eines Leitmediums verviel-
fältigt. Die presserechtlichen An-
forderungen an eine zulässige Ver-
dachtsberichterstattung sind eini-
gen Journalisten unbekannt. Des-
halb werden in der Tat zu häufig
Persönlichkeitsrechte verletzt.

Was waren die eklatantesten Fälle
der letzten zeit: Kachelmann, die
No-angels-sängerin, zumwinkel,
Wulff? Oder der papst, den sie ge-
gen das satiremagazin „Titanic“
vertreten?

Lehr: Nein, es sind nicht nur die
Prominenten-Fälle. Ich kenne
mehrere Menschen, deren Leben
durch eine rechtswidrige Bericht-
erstattung massiv beeinträchtigt
wurde. Der Fall Kachelmann hat
die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit auf dieses Problem ge-
lenkt. Aber ich finde insbesondere
den Fall des 17-jährigen jungen
Mannes aus Emden, der zwei Tage
unter dem falschen Verdacht
stand, ein junges Mädchen ermor-
det zu haben, unerträglich. Die Be-

richterstattung über diesen Fall,
aber auchdie Äußerungen von Jus-
tizangehörigen haben alle Gren-
zen verletzt.Man kannnur hoffen,
dass der jungeManndiese trauma-
tisierenden Erfahrungen einiger-
maßen übersteht.

Wowird bei der „Titanic“ dieGrenze
der satire überschritten?

Lehr: Die Abbildungen stellen ei-
nen höchstpersönlichen Angriff
auf den Papst dar, der ausschließ-
lich die Herabsetzung seiner Per-
son bezweckt. Es gibt keinen
sachlichen Anknüpfungs-
punkt.

Welche Rolle spielt beim
persönlichkeitsrecht die
eine oder andere staatsan-
waltschaft?

Lehr: Es gibt Staatsanwalt-
schaften, die im Eifer des
Gefechts offensichtlich vergessen,
dass sie gegenüber dem Betroffe-
nen eine besondere rechtlicheVer-
antwortung tragen. Denn für die
Staatsanwaltschaft gilt noch mehr
als für die Medien die Unschulds-
vermutung und das Verbot vorver-
urteilender Äußerungen.

Manch ein staatsanwalt verstärkt
jedoch mit den öffentlichen Recht-

fertigungen seiner ermittlungsar-
beit denVerdacht.

Lehr: Das ist besonders deshalb
problematisch, weil Staatsanwalt-
schaften presserechtlich eine soge-
nannte „privilegierteQuelle“ sind.
Danach dürfen Äußerungen der
Staatsanwaltschaft zitiert werden,
ohne dass die Journalisten in ir-
gendeiner Form die Verantwor-
tung dafür tragen. Die Redaktio-
nen müssen Äußerungen der
Staatsanwaltschaften nicht prü-
fen. Es ist ausgesprochen ärgerlich,

dass einige Staatsanwaltschaften
die öffentliche Vorverurteilung
vonMenschen somit fördern.

Haben sie rückwirkend betrachtet
in der Causa Wulff alles richtig ge-
macht?

Lehr: Ich bitte um Verständnis,
dass ichmich derzeit nicht zur An-
gelegenheit Wulff äußere. Die Zeit
dafür ist noch nicht gekommen.

Zunächst muss die Staatsanwalt-
schaft in Ruhe ihre Entscheidung
in demeinennochoffenen Ermitt-
lungsverfahren treffen.

Wen würden sie als Medienanwalt
gerne einmal vertreten?

Lehr: Mein Team und ich sind mit
unserer Mandantenstruktur sehr
zufrieden.Wir vertreten Personen,
Unternehmen und Institutionen
aus denunterschiedlichen Lebens-
und Wirtschaftsbereichen. Ich
freue mich immer, wenn wir Gele-

genheit erhalten, neueMandan-
ten bei der Verfolgung ihrer
Ziele zu unterstützen. Es geht
den Mandanten dabei oft um
wichtige, manchmal existenzi-
elle Fragen. Das ist eine große
Verantwortung, die uns heraus-
fordert. Dies gilt für alle Man-
danten in gleicherWeise.

Wie würden sie die Medienland-
schaft verändern?

Lehr: Ich würde die Betreiber von
Suchmaschinen, an erster Stelle
Google, stärker in die Pflicht neh-
men. Häufig bekommen rechts-
widrige Äußerungen im Internet
erst dadurch Bedeutung, dass sie
über bestimmte Suchwörter bzw.
Treffer auffindbar sind. Google
müsste verpflichtet werden, die

Treffer für rechtswidrige Inhalte
nach einemqualifiziertenHinweis
unverzüglich zu beseitigen. Außer-
dem müsste Google verpflichtet.
werden, kompromittierende Such-
wörter-Kombinationen durch die
sogenannte Autocomplete-Funk-
tion zu entfernen, wenn die Be-
griffskombinationen rechtswi-
drige Aussagen enthalten. Schließ-
lich müsste man sich Gedanken
machen, ob die anonymen Mei-
nungsäußerungen im Internet zu-
lässig sein sollen, wenn durch
diese ÄußerungenPersonenherab-
gesetzt werden. Mit anderen Wor-
ten: Ich würde den Persönlich-
keitsschutz im Internet stärken.er vertritt juristisch unter anderem

ChristianWulff und papst Benedikt
XVi.: Gernot lehr Foto: dpa

„eine Gesellschaft kann nur
funktionieren, wenn diese sich
an Regeln hält.“
StefAnWeiSmAnn,
LAnDgeRiCHtSPRäSiDent AACHen

Treffpunkt Justizzentrumaachen: stefanWeismannmit studierenden des
studiengangs Communication and Multimedia Design.

ist auch in aachen mit Fragen des persönlichkeitsrechts befasst: stefan Weismann, präsident des aachener landgerichts, sprach über das durchaus
heikle Thema mit studierenden der FH aachen. Fotos: Daniel petschok

Dr. StefanWeismannwurde 1958
inWürzburg geboren. Nach dem
studium der Rechtswissenschaften
in Bonn und seiner promotion trat
er 1988 als Richter im landgericht
Düsseldorf in den Justizdienst des
landes Nordrhein-Westfalen ein.

Seit ende 2007 ist stefanWeis-
mann präsident des landgerichts
aachen.

seit 2007 Präsident
des landgerichts aachen

gernot Lehrwurde 1957 in Bonn
geboren. er studierte Rechtswis-
senschaften undVolkswirtschafts-
lehre. seit 1987 ist der anwalt für
Medienrecht in der Bonner Kanzlei
Redeker, sellner und Dahs.

Zu den bekanntestenMandanten
Gernot lehrs zählen Bundespräsi-
dentWulff und der papst.

anwalt vonWulff und
Papst Benedikt

„Nein, es sind nicht nur die
prominenten-Fälle.“
geRnot LeHR,
PReSSeReCHtSexPeRte AuS Bonn


